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Die  studiengangspezifische Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Textile Engineering der 
Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen (RWTH) vom 05.08.2019 (Prüfungs-
ordnungsversion 2019) (Amtliche Bekanntmachungen der RWTH, Nr. 2019/126) ist wie folgt zu 
berichtigen: 
 
 
 

§ 3 Absatz 5 ist durch die folgende Fassung zu ersetzen: 
 

Für diesen Masterstudiengang ist die ausreichende Beherrschung der englischen Sprache 
nach § 3 Abs. 9 ÜPO und der deutschen Sprache auf Niveau A1 bei Einschreibung nach-
zuweisen.  
Folgende Nachweise für die erforderliche Beherrschung der deutschen Sprache werden je-
denfalls anerkannt:  

 
a) Bescheinigung eines Goethe-Instituts: Zertifikat A1 und 

 
b) telc Deutsch A1.  
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